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Themenblatt zum 3. Netzwerk-Treffen  (Stand Jan. 2021) 
 

Erfordernisse grundwasserabhängiger Biotope hinsichtlich des Grundwasser-
haushalts und deren Berücksichtigung in Wasserrechtsverfahren 

 

- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Bearbeitung naturschutzfachlicher Belange in 

wasserrechtlichen Verfahren 

- Potentielle Standorte für grundwasserabhängige Landökosysteme (gwaLOES) in Nieder-
sachsen 

-   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Warming Stripes: Die Streifen zeigen die Jahresmitteltemperaturen in Niedersachsen von 1881 (links) bis 2020 (rechts); von Dunkelblau (6,95°C) bis Dunkelrot 

(10,86°C) (Quelle: DWD, CDC, letztes Update: 06.01.2021, 11:20 MEZ) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Naturschutzfachliche Belange bei der 

Beantragung von Wasserentnahmen 
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz ist (Grund-) Was-

ser ein öffentliches Gut, welches – im Einklang mit 

dem Wohl der Allgemeinheit – auch im Interesse 

Einzelner genutzt werden kann. Anträge auf 

Grundwasserentnahme werden von den Unteren 

Wasserbehörden (UWB) im Landkreis oder in 

kreisfreien Städten entschieden. Die Bescheide 

sind abgestuft in Erlaubnisse und Bewilligungen. 

Erstere sind bei Vorliegen wichtiger, zuvor nicht 

absehbarer Gründe, entschädigungslos widerruf-

bar. Letztere können nur in Verbindung mit 

 

 

 

 

 

 

Ausgleichszahlungen widerrufen werden und ge-

währleisten so einen Investitionsschutz.  

Im Antragsverfahren prüft die örtlich zuständige 

UWB die Betroffenheit öffentlicher Belange (z.B. 

Vorrang Trinkwasserversorgung, Schutz grund-

wasserabhängiger Ökosysteme) und privatrecht-

licher Belange (z.B. Ertragsschäden durch Verrin-

gerung / Verlust des Grundwasseranschlusses 

von Wäldern oder landwirtschaftlichen Flächen). 

Dabei beteiligen die UWB je nach Umfang und Be-

troffenheiten hausintern die Unteren Natur-

schutz-, Boden- und Waldbehörden sowie als Ex-

terne die Fachbehörden des Gewässerkundlichen 

Landesdienstes (GLD).  

Netzwerke Wasser 2.0 
In Zusammenarbeit             mit 

Landesbehörden                       aus  

 

https://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/
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Für diese Prüfungen erforderliche Unterlagen 

müssen Antragstellende zusammentragen oder 

neu erstellen (lassen). Beim möglichen Zusam-

menwirken sehr vieler Einzelanträge ist neben den 

örtlichen Auswirkungen auch die Summenwir-

kung darzulegen. Ferner müssen die Antragstel-

lenden ggf. einen Plan für Überwachungs- und er-

forderlichenfalls für Kompensationsmaßnahmen 

vorlegen.  

Mögliche Auswirkungen einer Grundwasserentnahme: 

(Quelle: Josopait 1996 in GeoBerichte 15, Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie, Hannover (LBEG)) 

Die Bearbeitung der naturschutzfachlichen Be-

lange im Antragsverfahren kann in fünf Schritte ge-

gliedert werden: 

1. Identifikation von Gebieten mit oberflächenna-

hen Absenkungen („räumliche Abschichtung“)  

Zunächst erfolgt die Beschreibung der betroffenen 

Gebiete durch hydrogeologische Berechnun-

gen oder sogar Modellierungen (Absenktrichter im 

Brunnenumfeld, Grundwasserfließrichtung (An-

stromgebiet), „Herausfiltern“ oberflächennaher 

langfristiger Absenkungsbereiche u.a.). Nur wenn 

die Absenkung oberflächennah wirksam wird, sind 

Landnutzungen beeinträchtigt und grundwasser-

abhängige Ökosysteme gefährdet. D.h., wenn das 

Grundwasser tiefer als 5 m unter Wald bzw. tiefer 

als 2 -3 m unter anderen Flächen steht (Grundwas-

serflurabstand) oder wenn sich kaum grundwas-

serdurchlässige geologische Schichten (Grund-

wasserstauer) über dem oberen Grundwasserlei-

ter befinden (z.B. Ton), werden Auswirkungen 

auf die Vegetation ausgeschlossen. 

2. Erfassung der Ökosysteme in Gebieten oberflä-

chennaher Absenkungen und Prognose der natur-

schutzfachlichen Auswirkungen 

Mit Hilfe von Fachgutachten bzw. für ökologisch 

besonders empfindliche mögliche Absenkungsge-

biete sowie grundsätzlich für Entnahmeanträge 

von mehr als 10 Millionen Kubikmeter p.a. (einzeln 

oder ggf. in Summe) mittels einer Umweltverträg-

lichkeitsstudie (UVS) werden die zu erwartenden 

Auswirkungen ermittelt und bewertet für die 

Schutzgüter: Boden, Wasser, Luft, Klima, Land-

schaft, Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt u.a.. 

 

Abb. 2: Absenktrichter und Einzugsgebiet von Brunnen, Abbildung stark über-

höht (Quelle: Oldenburg Ostfriesischer Wasserverband) 

3. Prüfung von Betroffenheiten 

Gemäß Wasserrecht (WHG §§ 12, 27, 47) steht 

die wasserrechtliche Erlaubnis / Bewilligung im 

Bewirtschaftungsermessen der UWB. Sie ist zu 

versagen, wenn: 

- schädliche, nicht vermeid- oder ausgleichbare 

Gewässerveränderungen zu erwarten sind, 

- andere Anforderungen nach öffentlich-rechtli-

chen Vorschriften nicht erfüllt sind (z.B. Vorrang 

der Trinkwasserversorgung), 

- für oberirdische Gewässer / Grundwasser eine 

Zustandsverschlechterung droht (ökologisch, che-

misch), 

- für oberirdische Gewässer / Grundwasser das Er-

reichen des „guten Zustands“ (Potenzials) vo-

raussichtlich nachhaltig gefährdet wird. 

 

Gemäß Naturschutzrecht (BNatschG) sind fol-

gende Belange zu prüfen und ggf. zu sichern:  

- die Vermeidung bzw. Minimierung von erhebli-

chen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und 

Landschaftsbild durch Veränderung des mit der 

belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwassers (Eingriffsregelung §§14 ff), 

- besonders geschützte Arten (§ 44 Abs.1), 

- besonders geschützte Gebiete sowie oberirdi-

sche Gewässer und Auen (§20ff), 
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- gesetzlich geschützte grundwasserabhängige 

Biotope (§ 30 sowie Landesnaturschutzgesetze), 

- die Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Na-

tura 2000-Gebieten (FFH- / Vogelschutzgebiete, 

§34) einschließlich des zukünftigen Erreichens 

dieser Ziele.  

Um erwartete Auswirkungen zu vermeiden, zu ver-

ringern bzw. auszugleichen, erstellen die Antrag-

stellenden Schutz- und Kompensationsmaßnah-

menkonzepte (Landschaftspflegerischer Be-

gleitplan). 

4. Entwickeln von Auflagen 

Die abgestimmten Schutz- und Kompensations-

maßnahmen werden Bestandteil der Erlaubnis/Be-

willigung. Schließlich sind im Fall von nicht ab-

schließend auszuschließenden Beeinträchtigun-

gen Monitoringkonzepte (d.h. langfristige Be-

obachtung ausgewählter Indikatoren) zu entwi-

ckeln und in den Bescheid aufzunehmen. 

5. Erlaubnis / Bewilligung mit Auflagen 

Im Ergebnis sind die naturschutzfachlichen Be-

lange gesichert. Signifikante Schäden als Folge 

der beantragten Grundwasserentnahme sind sehr 

unwahrscheinlich. 

  

Grundwasserabhängige Landökosysteme 
(gwaLOES) in Niedersachsen 
Grundwasserabhängige Landökosysteme sind 

terrestrische Ökosysteme (Ökosystem der fes-

ten Landoberfläche im Gegensatz zu aquatischen 

Ökosystemen) die permanent oder zeitweise 

(z.B. saisonal) Anschluss an das Grundwasser 

(GW) haben. Sie decken Teile oder ihren gesam-

ten Wasserbedarf aus dem Grundwasser. Flächen 

werden als grundwasserabhängig (gwa) angese-

hen, wenn sie maximal einen Flurabstand von 3 m 

bzw. 5 m (Wald) aufweisen (LAWA AG 2012). 

GwaLOES weisen in der Regel eine hohe Bio-

diversität auf und beherbergen seltene, häufig spe-

zialisierte Tier- und Pflanzenarten. 

GwaLOES zeigen ggf. Veränderungen des Grund-

wassers (mengenmäßig, chemisch) an. Wenn sie 

durch einen Hauptgrundwasserleiter (anstelle 

von lokalen, sogenannten „schwebenden Grund-

wasserleitern“) gespeist werden, dienen sie so als 

Indikatoren für den (guten) Zustand eines Grund-

wasserkörpers im Sinne der EG-Wasserrahmen-

richtlinie (WRRL). 

Niedersachsen beheimatet eine Vielzahl von ver-

schiedenen Biotoptypen, die in unterschiedlichem 

Maße vom Grundwasser abhängen. Dazu zählen 

insbesondere Biotoptypen der Au- und Bruchwäl-

der, des Feucht- und Nassgrünlandes sowie der 

Vegetationseinheiten der Sümpfe und Nieder-

moore. Auch feuchte Ausprägungen von Gebü-

schen oder Gehölzen, Heiden und Magerrasen so-

wie Stauden- und Ruderalfluren können dazuge-

hören. Bodenkundlich handelt es sich bei diesen 

Gebieten hauptsächlich um Moorböden sowie um 

semiterrestrische Böden (wie Gleye, Auenböden, 

Marschböden), aber auch um Bodensubtypen 

(z.B. Gley-Podsol). Die Bodenbildung wird hier we-

sentlich durch den Einfluss von Grundwasser be-

stimmt. Folglich ist das Auftreten dieser Böden ein 

wichtiger Hinweis auf potenzielle Standorte grund-

wasserabhängiger Landökosysteme. 

 

Abb. 3: Bedeutsame gwaLOES; Darstellung auf Basis der FFH-Gebiete des 

NLWKN und der Tabelle zum Konzept zur Berücksichtigung direkt grundwas-

serabhängiger Landökosysteme (Quelle: LBEG, Stand Okt. 2020, Vortrag im 

Netzwerk Wasser Gifhorn-Altmarkkreis, Oebisfelde 27.10.2020) 

Bedeutsame gwaLOES gemäß WRRL wurden für 

Niedersachsen auf Basis der FFH-Gebiete an die 

EU gemeldet. Dafür wurden die FFH-Gebiete auf 

Grundlage der Grundwasserabhängigkeit von Bio-

top- und Lebensraumtypen ausgewertet. 274 von 

385 der niedersächsischen FFH-Gebiete beher-

bergen demnach als bedeutsam eingestufte 

grundwasserabhängige Landökosysteme. 

Im Rahmen des vom niedersächsischen Umwelt-
ministerium geförderten Verbundprojektes ‚Grund-
wasserbewirtschaftung und Grundwasserabhän-
gige Landökosysteme‘ sollen neben den FFH-Ge-
bieten, Räume gefunden werden, die potenziell 
gwaLOES enthalten können. Dazu wird die Kulisse 
„Standortpotenziale grundwasserabhängige Land-
ökosysteme“ für Niedersachsen im Maßstab 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/natura2000/downloads_zu_natura_2000/downloads-zu-natura-2000-46104.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/natura2000/downloads_zu_natura_2000/downloads-zu-natura-2000-46104.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/wasserwirtschaft/eg_wasserrahmenrichtlinie/grundwasser/leitfaden_grundwasser/leitfaden_menge/grundwasserabhangige_landokosysteme/grundwasserabhaengige-landoekosysteme-131177.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/wasserwirtschaft/eg_wasserrahmenrichtlinie/grundwasser/leitfaden_grundwasser/leitfaden_menge/grundwasserabhangige_landokosysteme/grundwasserabhaengige-landoekosysteme-131177.html
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1:50 000 auf Basis der Bodenkarte (BK50) erarbei-
tet.   

 

 

 

Dafür werden u.a. der potenziell natürliche Mitt-

lere Grundwasserniedrigstand (MNGW) sowie 

Daten zur Landnutzung verwendet. Unter Berück-

sichtigung geeigneter Landnutzungsformen und 

der Definition der LAWA AG (2012), umfasst die 

Kulisse etwa 27 % der Landesfläche Niedersach-

sens. Daneben ermöglicht die Berücksichtigung 

naturschutzfachlicher Daten (wie FFH-Gebiete, 

EU-Vogelschutzgebiete, u.v.m.) eine Aussage der 

ökologischen Bedeutung. Ein Verschnitt der Ku-

lisse mit ebendiesen Informationen ergibt, dass 

etwa 11 % der Landesfläche geeignete Standort-

potenziale für gwaLOES aufweisen und gleichzei-

tig ökologisch wertvoll sind. 

Darüber hinaus wird im Projekt die Differenzierung 

der gwaLOES Standorte hinsichtlich ihrer Emp-

findlichkeit gegenüber Veränderungen des Boden-

wasserhaushalts (z.B. durch Grundwasserabsen-

kung und/oder Klimawandel) untersucht. Für Nie-

dersachsen – anders als in Sachsen-Anhalt – fehlt 

eine flächendeckende Biotopkartierung und damit 

die Möglichkeit zur landesweiten Bewertung der 

Anpassungskapazität einzelner Biotope (vgl. spe-

zifische Durchwurzelungstiefe, Anpassungskapa-

zität, Geschwindigkeit und Dauer der Grundwas-

serabsenkung, ...). Im Projekt ist somit aus-

schließlich eine Bewertung aus bodenwasser-

haushaltlicher Sicht möglich.  

 

 

Abb. 5: Notwendige Eingangsinformationen zur Differenzierung der Vulnera-
bilität von gwaLOES (Quelle: LBEG, Stand Okt. 2020, ebd.) 

 

Wichtige Einflussgrößen zur Differenzierung der 

Flächen sind neben dem Grundwasserflurab-

stand (MNGW als auch MHGW) auch die Menge 

des kapillaren Aufstiegs. Diese Größen wurden 

klassifiziert und innerhalb einer Kreuztabelle kom-

biniert. Als Ergebnis folgt eine Differenzierung des 

GW-Einflusses an einem Standort von sehr gering 

bis sehr hoch. Es ist zu vermuten, dass Flächen 

mit z.B. einer hohen Einstufung auch eine hohe 

GW-Abhängigkeit besitzen (Arbeitsstand: Okt. 

2020). 

Am ausgewählten Beispiel des Barnbruchs im 

Landkreis Gifhorn ist jedoch zu vermuten, dass 

aufgrund der in der BK50 aktuell nicht berücksich-

tigten Entwässerungsmaßnahmen der Grundwas-

sereinfluss örtlich geringer ist als dargestellt.  

 

Abb. 4: Kulisse „Standortpotenzial grundwasserabhängige Landökosysteme“ 

(Quelle: LBEG, Stand Okt. 2020, ebd.) 

Auswirkungen des Klimawandels auf das Grund-

wasser und die Grundwasserabhängigen Landöko-

systeme  

Zu den vielfältigen Gründen für mögliches Absinken 

von Grundwasserständen gehören auch die Auswir-

kungen des Klimawandels. Für Niedersachsen las-

sen die Ergebnisse von Klimaprojektionsdaten eine 

Verschiebung der Niederschlagsmenge vom Som-

mer- zum Winterhalbjahr vermuten. Gleichzeitig sind 

Extremereignisse wie Dürren oder Starkregenereig-

nisse häufiger zu erwarten als bisher. Die resultie-

renden Auswirkungen auf die Grundwasserneu-

bildung sind bisher für Niedersachsen unklar. Aus 

diesem Grund werden andere Bodenwasserhaus-

haltsgrößen für die Auswirkungen des Klimawandels 

betrachtet (z.B. kapillarer Aufstieg). 

Diese Änderungen könnten dazu führen, dass die 

Grundwasseramplituden zunehmen. Auch in Hin-

blick auf die Zunahme von Extremereignissen ist es 

nicht auszuschließen, dass wesentlich häufiger als 

bisher sehr niedrige bis extrem niedrige Grundwas-

serstände im Spätsommer erreicht werden (siehe 

Grundwasserbericht Niedersachsen (Grundwasser 

Band 41); NLWKN; 2020). 


